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66/424. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundsechzigsten Tagung30 

 Auf ihrer 113. Plenarsitzung am 8. Juni 2012 wählte die Generalversammlung gemäß 
Artikel 21 der Charta der Vereinten Nationen, Regel 30 der Geschäftsordnung der Ver-
sammlung und Ziffer 1 der Anlage zu Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 Herrn 
Vuk JEREMIĆ (Serbien) zum Präsidenten der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
sechzigsten Tagung. 

 
 

66/425. Wahl der Vizepräsidenten der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundsechzigsten Tagung30 

A 

 Auf ihrer 114. Plenarsitzung am 8. Juni 2012 wählte die Generalversammlung gemäß 
Regel 30 der Gesc, A

, ANGOLA, BANGLADESCH, CHINA, 
FRANKREICH, GHANA, HONDURAS, ISRAEL, KONGO, LIBANON, NEPAL, NIEDERLANDE, 
PALAU, PERU, RUSSISCHE FÖDERATION, SIERRA LEONE, TRINIDAD UND TOBAGO, 
VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND und VEREINIGTE 

STAATEN VON AMERIKA. 

B 

 Auf ihrer 122. Plenarsitzung am 23. Juli 2012 wählte die Generalversammlung ge-
mäß Regel 30 der Geschäftsordnung der Versammlung und den Ziffern 2 und 3 der Anlage 
zu Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 KENIA durch Akklamation zu einem der 
Vizepräsidenten der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung. 

 Damit sind die Vertreter der folgenden einundzwanzig Mitgliedstaaten Vizepräsiden-
ten der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung: AFGHANISTAN, 
ALGERIEN, ANGOLA, BANGLADESCH, CHINA, FRANKREICH, GHANA, HONDURAS, ISRAEL, 
KENIA, KONGO, LIBANON, NEPAL, NIEDERLANDE, PALAU, PERU, RUSSISCHE FÖDERATION, 
SIERRA LEONE, TRINIDAD UND TOBAGO, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN 

UND NORDIRLAND und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA. 

 
 

66/426. Wahl der Vorsitzenden der Hauptausschüsse der Generalversammlung auf 
ihrer siebenundsechzigsten Tagung30 

 Am 4. September 2012 hielten die sechs Hauptausschüsse der Generalversammlung 
gemäß Regel 99 Buchstabe a und Regel 103 der Geschäftsordnung der Versammlung Sit-
zungen ab, um ihre Vorsitzenden zu wählen. 

_______________ 
30 Gemäß Regel 38 der Geschäftsordnung der Generalversammlung setzt sich der Präsidialausschuss aus 
dem Präsidenten der Versammlung, den einundzwanzig Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der sechs 
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 Auf der 126. Plenarsitzung am 4. September 2012 gab der Präsident der Generalver-
sammlung die Wahl der folgenden Personen zu Vorsitzenden der sechs Hauptausschüsse 
der Versammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung bekannt: 

Erster Ausschuss:  Herr Desra PERCAYA (Indonesien) 

Ausschuss für besondere  
politische Fragen und 
Entkolonialisierung 
(Vierter Ausschuss):  Herr Nelson MESSONE (Gabun) 

Zweiter Ausschuss:  Herr George TALBOT (Guyana) 

Dritter Ausschuss:  Herr Henry Leonard MAC-DONALD (Suriname) 

Fünfter Ausschuss:  Herr Miguel BERGER (Deutschland) 

Sechster Ausschuss:  Herr Yuriy SERGEYEV (Ukraine) 

 
 




